
 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0067/2017/HET/en 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 912.12 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

 

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen 
der Gemeinde 
 
Sachverhalt: 
Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Entwicklung der Finanzsi-
tuation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Auf-
wendungen der Produktgruppe 611 als Anlage beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Momentan stellt sich die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Hetlingen gegenüber 
der Haushaltsplanung nochmals leicht positiv dar. Im Laufe des Jahres können sich 
allerdings immer noch erhebliche Veränderungen bei der Gewerbesteuer sowohl po-
sitiv als auch negativ ergeben. Zu den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen 
ist anzumerken, dass inzwischen die Abrechnungen für die ersten beiden Quartale 
2017 vorliegen. Bei der Einkommensteuer ergab sich im 2. Quartal ein saisonal be-
dingter Rückgang von 195.789,-- € auf 189.345,-- €. Mit insgesamt 385.134,-- € für 
das 1. Halbjahr ist die Haushaltsveranschlagung mit 750.500,-- € bereits um mehr als 
die Hälfte erfüllt, so dass hier mit Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Bei einem 
aktuellen Fehlbedarf laut Nachtragshaushaltssatzung mit 387.500,-- € tragen Mehr-
einnahmen aber allenfalls nur zur Verringerung des Defizits bei. Der finanzielle Spiel-
raum der Gemeinde wird dadurch nicht erhöht.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Monika Riekhof 
 
Anlagen: 
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Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde  
 
 
 
 



Stand: 28.08.2017

Anlage 1

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Hetlingen

hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung 

Planwert Sollwert Differenz zur nachrichtlich:

2017 2017 Haushaltsplanung 2016 2015

Erträge:

Grundsteuer A 23.600,00 €    23.759,74 €    159,74 €         23.654,28 €    23.654,32 €    

Grundsteuer B 217.000,00 €  219.488,07 €  2.488,07 €      200.693,01 €  196.691,01 €  

Gewerbesteuer 380.000,00 €  390.171,72 €  10.171,72 €    305.929,83 €  188.620,63 €  

Hundesteuer 15.000,00 €    15.345,85 €    345,85 €         14.215,83 €    14.116,59 €    

Sonderausgleich 68.900,00 €    68.904,00 €    4,00 €             67.209,00 €    63.492,00 €    

Schlüsselzuweisungen 234.600,00 €  234.684,00 €  84,00 €           238.368,00 €  251.508,00 €  

Einkommensteueranteile 750.500,00 €  713.180,00 €  687.429,00 €  

Umsatzsteueranteile 41.900,00 €    33.511,00 €    32.429,00 €    

Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage * 70.000,00 €    70.846,97 € 846,97 €-         55.129,00 €    31.166,00 €    

Kreisumlage 530.900,00 €  530.887,89 €  12,11 €           493.132,38 €  479.687,13 €  

Amtsumlage 184.000,00 €  184.031,27 €  31,27 €-           163.836,55 €  151.719,98 €  

Veränderung gegenüber Haushaltsplanung: + 12.387,25 €    

* Der Sollwert der Gewerbesteuerumlage für das laufende Jahr wurde auf der Basis des Sollwertes der Gewerbesteuer berechnet. Zahlungen erfolgen hier 

quartalsweise unter Zugrundelegung der jeweiligen Ist-Einnahmen.
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0068/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 912.13 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 
2017 ist die Bürgermeisterin verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- 
und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten. 
Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann die Bürger-
meisterin ihre Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmi-
gung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können 
im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten der de-
ckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier 
solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur 
darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung 
der Gemeindevertretung.  
Dieser Beschlussvorlage ist eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Hetlingen als Anlage 1 beige-
fügt. Ferner wird als Anlage 2 eine Deckungskreisübersicht vorgelegt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. So-
fern eine Genehmigungspflicht vorliegt, wird um Genehmigung der Haushaltsüber-
schreitungen gebeten. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung von Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in 
anderen Bereichen bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.   
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die gemäß der der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung geleisteten 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Het-
lingen werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Ge-
meindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitun-
gen gemäß der Zusammenstellung vom 28.08.2017 zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Monika Riekhof 
 
 
 
Anlagen: 
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
Deckungskreisübersicht  
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Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Hetlingen Stand: 28.08.2017 Anlage 1

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 0700000 Maschinen und technische Anlagen

Haushaltssoll Anordnungssoll Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

5.800,00 €         7.860,00 €         -  €                  2.060,00 €-         nein -  €                  -  €                  2.060,00 €         -  €                 2.060,00 €         

Begründung: Maskenprüfgerät (5.577,53 €) und zusätzlicher Unterflurhydrant Potenhoff (2.282,47 €)

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

9.300,00 €         11.325,80 €       -  €                  2.025,80 €-         nein -  €                  -  €                  2.025,80 €         -  €                 2.025,80 €         

Begründung: Schutzausrüstung für Feuerwehrkameraden u.a.

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5041100 Amtsärztliche Untersuchungen 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

500,00 €            1.014,15 €         -  €                  514,15 €-            7 32.600,00 €       3.640,35 €         -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Zuschuss 2017
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Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

2.800,00 €         10.501,76 €       -  €                  7.701,76 €-         7 32.600,00 €       3.640,35 €         -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Mehrkosten von rd. 10.200,-- € für Überprüfung und Reparatur von 2 Bohrbrunnen

Produkt: 12600 Brandschutz

Sachkonto: 5431000 Geschäftsaufwendungen 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

600,00 €            714,10 €            -  €                  114,10 €-            7 32.600,00 €       3.640,35 €         -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Dienstvorschriften, Bilderrahemn u.a. 

Produkt: 21100 Grundschule

Sachkonto: 5431200 Geschäftsaufwendungen- Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

300,00 €            870,43 €            -  €                  570,43 €-            9 39.500,00 €       33.429,31 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Rundfunk- und Telefongebühren
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Produkt: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

6.000,00 €         6.311,92 €         -  €                  311,92 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Unterhaltungsaufwand Spielplätze 

Produkt: 42400 Sportanlagen

Sachkonto: 0700000 Sammelposten für Vermögensgegenstände 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

-  €                  9.613,93 €         -  €                  9.613,93 €-         nein -  €                  -  €                  9.613,93 €         9.613,93 €         -  €                  

Begründung: Brunnenpumpe für Beregnungsanlage 

Produkt: 42400 Sportanlagen 

Sachkonto: 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

500,00 €            942,87 €            -  €                  442,87 €-            nein -  €                  -  €                  -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Einsatz Amtsbauhof, im Wesentlichen Mäharbeiten auf dem Bolzplatz



Seite 4

Produkt: 51100 Stadtplanung 

Sachkonto: 5431550 Bauleitplanung 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

36.000,00 €       24.549,88 €       14.443,97 €       2.993,85 €-         22 37.200,00 €       2.805,41 €-         2.805,41 €         -  €                 2.805,41 €         

Begründung: Bauleitverfahren 

Produkt: 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 

Sachkonto: 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

1.000,00 €         2.682,85 €         -  €                  1.682,85 €-         26 133.700,00 €     54.151,87 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Verkehrszeichen, Abfallbehälter und Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät 

Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 

Sachkonto: 5372200 Amtsumlage 

Haushaltssoll Anordnungs- Aufträge Mehrbetrag Deckungs- Haushalts- noch verfügbar zu ge- bereits noch zu 

soll kreis (DK) mittel im DK im DK nehmigen genehmigt genehmigen

184.000,00 €     184.031,27 €     -  €                  31,27 €-              32 785.400,00 €     25.577,84 €       -  €                  -  €                 -  €                  

Begründung: Amtsumlage 2017 und Restabwicklungen für 2016

Summen: 28.062,93 €-       16.505,14 €       9.613,93 €         6.891,21 €         



9999

Druck HHSt.-Bezeichnung

0000

Bis

VonDeckungskreis

13  Hetlingen

2017

Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisübersicht

Auswertung erstellt für HHJ

für Gemeinde(n) Von

Bis 13  Hetlingen

Aktiviert

28.08.2017Auswertung erstellt am

Horst TronnierAuswertung erstellt durch

Auswertungsparameter

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter DK
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Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

Deckungskreisübersicht

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreis

BezeichnungNr.

Bewirtschaftung im DeckungskreisMittel im DeckungskreisWirk.
Einn. ÜPL/APL noch verfügbarbisher verfügtHH-Rest a. Vj.davon gesperrtHaushaltsmittel Sollübertr./ZvE.

erstellt von:

28.08.2017 / 09:06:42erstellt am: Seite:     1
Horst Tronnier

2017erstellt für HH-Jahr:

erstellt für: 13 Hetlingen

0001 G-Gemeindeorgane       34.500,00            0,00            0,00            0,00       17.858,15       16.641,85           0,00

0002 G-Interner Service        5.000,00            0,00            0,00            0,00        1.428,88        3.571,12           0,00

0003 G-Gebäudemanage      269.200,00            0,00            0,00            0,00      153.160,57      116.039,43           0,00

0005 G-Statistik und          200,00            0,00            0,00            0,00           52,00          148,00           0,00

0006 G-Schiedsamt          600,00            0,00            0,00            0,00          100,00          500,00           0,00

0007 G-Brandschutz       32.600,00            0,00            0,00            0,00       28.959,65        3.640,35           0,00

0009 G-Grundschule       39.500,00            0,00            0,00            0,00        6.070,69       33.429,31           0,00

0010 G-Schulkostenbeitr      237.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00      237.000,00           0,00

0015 G-Heimat- und          500,00            0,00            0,00            0,00          203,07          296,93           0,00

0018 G-Jugendarbeit       24.700,00            0,00            0,00            0,00        6.699,08       18.000,92           0,00

0019 G-Tageseinrichtung      397.900,00            0,00            0,00            0,00      423.840,04      -25.940,04           0,00

0020 G-Gesundheitseinri        4.300,00            0,00            0,00            0,00        4.202,40           97,60           0,00

0021 G-Sportstätten        3.400,00            0,00            0,00            0,00        1.497,93        1.902,07           0,00

0022 G-Stadtplanung       37.200,00            0,00            0,00            0,00       40.005,41       -2.805,41           0,00

0025 G-Abwasserbeseitig          800,00            0,00            0,00            0,00            0,00          800,00           0,00

0026 G-Gemeindestraßen      133.700,00            0,00            0,00            0,00       79.548,13       54.151,87           0,00

0027 G-Straßenreinigung       10.000,00            0,00            0,00            0,00        3.131,80        6.868,20           0,00

0032 G-Umlagen      785.400,00            0,00            0,00            0,00      759.822,16       25.577,84           0,00

     489.920,04   1.526.579,96   2.016.500,00            0,00            0,00            0,00            0,00Gesamt GKZ: 13 Hetlingen * * * * * **

*** Ende der Liste ***

alle währungsrelevanten Beträge in EURLegende:

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.



 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0070/2017/HET/en 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 970. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung für das 
Haushaltsjahr 2014; hier: Bericht des Gemeindeprüfungsamtes 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Hetlingen hatte nach 2013 auch für das Haushaltsjahr 2014 wie im 
Übrigen auch für die nachfolgenden Jahre eine Fehlbetragszuweisung beantragt. 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg hat die Prüfung des Antrages 
abgeschlossen und seinen Bericht vorgelegt. Der Prüfungsbericht vom 20.07.2017 
ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeinde Hetlingen wird um Kenntnisnahme gebeten. Die bisher umgesetzten 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen haben zu einer Verbesserung der Haushalts-
situation geführt. Nach wie vor werden aber mit der Haushaltsplanung Fehlbeträge 
ausgewiesen, so dass die Gemeinde gehalten ist, in ihren Bemühungen um eine 
Konsolidierung des Haushaltes nicht nachzulassen.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
   (Monika Riekhof) 
 
Anlagen: 
Bericht des Gemeindeprüfungsamtes zum Antrag der Gemeinde auf Gewährung ei-
ner Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2014      
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0069/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 24.08.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 968 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Durchführung einer Hundebestandserhebung 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der Prüfung eines Antrages der Gemeinde Hetlingen auf Gewährung 
einer Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2013 hatte das Gemeindeprü-
fungsamt im Prüfungsbericht vom 10.10.2016 festgehalten, dass die Durchführung 
einer Bestandserhebung der im Gemeindegebiet vorhandenen Hunde in jüngster 
Vergangenheit in den Ausschüssen kein Thema und zum Zeitpunkt der Prüfung des 
Antrages auch nicht vorgesehen war. Eine Kontrolle erfolgt im Gemeindegebiet der-
zeit nicht.  
Der Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen hatte sich in seinen Sitzungen am 
24.11.2016 und 23.02.2017 mit dem Bericht des Gemeindeprüfungsamtes befasst. 
Zur Hundebestandserhebung waren in der Sitzung des Ausschusses am 23.02.2017 
Zweifel laut geworden, dass eine Hundebestandserhebung in einer kleinen Gemein-
de wie Hetlingen den erwünschten Erfolg zeigen könnte. Der Ausschuss sprach sich 
daher dafür aus, zunächst noch einmal im Mitteilungsblatt der Gemeinde einen ve-
hementen Aufruf bezüglich der gesetzlichen Anmelde- und Steuerpflicht für das Hal-
ten von Hunden aufzunehmen und die Angelegenheit abhängig vom Erfolg des Auf-
rufs im Herbst zur Überprüfung erneut zu beraten.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Hetlinger Boten vom 29.04.2017 erfolgte ein Aufruf an alle Halter von Hunden im 
Gemeindegebiet, ihren Anmeldepflichten nachzukommen.  
An der Zahl der Neuanmeldungen im laufenden Jahr ist nicht zu erkennen, dass 
nachträgliche Anmeldungen vorgenommen worden sind. Bis zum 01.08. wurden im 
laufenden Jahr 5 Neuanmeldungen vorgenommen. In den Vorjahren lag die Zahl der 
Neuanmeldungen bei 11 in 2013, 10 in 2014, 15 in 2015 und 7 in 2016.  
Es bleibt der Gemeinde nunmehr vorbehalten, über die Durchführung einer Hunde-
bestandserhebung zu entscheiden. Der finanzielle Aufwand für eine solche Erhebung 
kann an dieser Stelle noch nicht beziffert werden. Üblicherweise wird eine (geringe) 
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Pauschale pro besuchtem Haushalt und eine „Erfolgsprämie“ pro neu registrierten 
Hund vereinbart. Es ist regelmäßig davon auszugehen, dass Mehreinnahmen bei der 
Hundesteuer den Aufwand nach kurzer Zeit bereits ausgeglichen haben.  
 
 
 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel sind für eine Hundebestandserhebung nicht eingeplant. Je nach 
Zeitpunkt der Erhebung wäre der Aufwand im laufenden Jahr als außerplanmäßig zu 
genehmigen oder im Folgejahr bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Eine 
Deckung des Mehraufwandes wäre durch Mehreinnahmen bei der Hundesteuer zu 
erwarten.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, eine Hundebe-
standserhebung in Auftrag zu geben.   
 
 
 
 
 
__________________ 
(Monika Riekhof) 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0060/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 07.08.2017 

Bearbeiter: Jutta Koopmann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Het-
lingen 

06.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Kindergartenbedarfsplanung 
 
Sachverhalt: 
Nachstehend sind die Kinderzahlen mit Stand vom 03. August 2017 der Gemeinde 
Hetlingen aufgeführt.  
 
Geboren zwischen    
 
01.08.2011 – 31.07.2012  10   
01.08.2012 – 31.07.2013    9 
01.08.2013 – 31.07.2014  14  
01.08.2014 – 31.07.2015  10 
01.08.2015 – 31.07.2016  12 
01.08.2016 – 31.07.2017    8 
 
Kindergartenjahr 2017/2018  33 Kinder (+ 10 Kinder) = 43 Kinder 
Kindergartenjahr 2018/2019  33 Kinder (+ 12 Kinder) = 45 Kinder 
Kindergartenjahr 2019/2020  36 Kinder (+ 8 Kinder) = 44 Kinder 
Kindergartenjahr 2020/2021  30 Kinder (+ ca. 10 Kinder) = 40 Kinder 
 
Die Zahl in Klammern zeigt die Kinder an, die im Laufe des Kindergartenjahres 3 
Jahre alt werden.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der DRK-Kindertagesstätte in Hetlingen stehen derzeit 56 Plätze zur Verfügung: 
 
1 Krippengruppen mit 10 Plätzen, 
1 Regelgruppen mit 20 Plätzen,  
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1 Familiengruppe mit 15 Plätzen (10 Elementar- und 5 Krippenplätzen) und 
1 Minigruppe (Schuligruppe) mit 11 Plätzen –Befristung bis 31.07.2018-. 
 
Es stehen somit 41 Elementarplätze und 15 Krippenplätze zur Verfügung. 
 
Derzeit liegen für 6 Kinder Kostenübernahmen für die Unterbringung in auswärtigen 
Kindertagesstätten vor. Die Aufteilung nach Krippen- und Regelbetreuung verteilt 
sich wie folgt: 
    
Krippenplätze  3 
Regelbetreuung  3. 
 
Es besuchen derzeit 52 Kinder die Kindertagesstätte. Für die freien Plätze liegen 
Anmeldungen vor, die im Herbst nachbesetzt werden.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
-Keine-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
-Keine- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung 
nimmt die Kindergartenbedarfsplanung zur Kenntnis. 
 
 
 
__________________ 
    (Riekhof) 
Bürgermeisterin 
  
 
 
 



 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0059/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 02.08.2017 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Het-
lingen 

06.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte 
 
Sachverhalt: 
Durch den DRK-Kreisverband wurde der Haushalt 2018 für die Kindertagesstätte in 
Hetlingen vorgelegt.  
In dem Haushalt sind Ausgaben in Höhe von 675.150,00 € und Einnahmen von 
354.300,00 € veranschlagt. Das gemeindliche Defizit beläuft sich somit auf 
320.850,00 €.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Vergleich zum Jahr 2017 erhöht sich das Defizit um 8.700,00 €.  
 
Bei der Haushaltsplanung ist die Erweiterung der Regelöffnungszeit im Elementarbe-
reich von 13 Uhr auf 14 Uhr noch nicht bekannt gewesen. Es sind bei den Ansätzen 
noch Veränderungen vorzunehmen: 
 
006042 PersKo – pädagogischer Dienst      + 10.000 € = 477.800 € 
004834 Zuschuss Land Ü3                           +   1.700 € =   57.200 € 
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr               +   8.700 € = 329.150 € 
 
Die Veränderungen bei den Elternentgelten wirken sich erst nach Ablauf der Altver-
träge aus.  
 
Die Ausgaben des Haushaltes belaufen sich somit auf 685.150,00 € und die Ein-
nahmen auf 356.000,00 € und das Defizit erhöht sich auf 329.150,00 €.  
 
Die geplanten Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen sind in den Auflistungen 
getrennt für den Elementar- und Krippenbereich erläutert.  
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Bei den Personalkosten sind die evtl. tariflichen Erhöhungen eingeplant.  
 
Die von der Gemeinde getragenen Miet- und Nebenkosten sind im Haushalt mit 
39.600,00 € unter 004910 Schuldendienst Gemeinde dargestellt. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Mittel in Höhe von 329.150,00 € sind im Haushalt der Gemeinde bei dem Produkt 
36500.5318400 bereit zu stellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Kreis Pinneberg zahlt einen Betriebskostenzuschuss. Hier sind Mittel in Höhe 
von ca. 16.000,00 € einzuplanen. 
Das Land fördert mit Zuschüssen für U3 in Höhe von 35.000,00 € und für Ü3 mit 
57.200,00 €.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Haushalt für den Betrieb der DRK-
Kindertagesstätte anzuerkennen. Für den Betrieb wird ein Zuschuss von 
höchstens 329.150,00 € gewährt.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
     (Riekhof) 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte  
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0082/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 05.09.2017 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlin-
gen 

20.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

 

Umsetzung des Spielgerätes auf dem Spielplatz an der Grundschule 
 
Sachverhalt: 
Das große Spielgerät auf dem Spielplatz an der Grundschule soll umgesetzt werden, 
da der Platz für die Erweiterung der Kindertagesstätte benötigt wird. 
Ein Umsetzen ist generell möglich, vorausgesetzt es wird genauso (nur an anderer 
Stelle) wieder aufgebaut. 
Wird das Spielgerät an der vorhergesehenen Stelle wie geplant  aufgestellt, erlischt 
die TÜV- Zulassung. Eine bauliche Veränderung muss an dem Gerät aufgrund der 
Nähe zum Deichfuß durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass das Gerät über 10 
Jahre alt ist und damit als aufgespielt gilt. Der Schulverein der Grundschule Hetlin-
gen e.V. hat in seiner Sitzung am 14.09.2017 beschlossen, das Projekt mit 5.000,00€ 
zu bezuschussen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Monika Riekhof 
Anlagen:  1  
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0075/2017/HET/en 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 31.08.2017 

Bearbeiter: Jochen Hauschildt AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Ge-
meinde Hetlingen 

13.09.2017 öffentlich 

Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlin-
gen 

20.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Konzession / Verkauf am Landesschutzdeich / Parkplatz Klärwerk; hier: 
Sachstand 
 
Sachverhalt: 
Marcel Bauer aus Hetlingen, stellte am 18.05.2017 einen Antrag zur Ausstellung ei-
ner Reisegewerbekarte  zum Verkauf von Getränke und Snacks mit einem mobilen 
Verkaufsfahrrad an der Hetlinger Schanze.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 Im Amt Geest und Marsch Südholstein fand bereits ein Vorgespräch statt an der u.a. 
die UNB des Kreises Pinneberg, Herr Kastrup, Bürgermeisterin Frau Riekhof teil-
nahmen. In diesem Gespräch wurde festgehalten, dass kurzfristig der Landesbetrieb 
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, mit „ins Boot“ 
geholt werden sollte, da der LKN. SH für die küstenschutzrechtliche Genehmigung 
zuständig ist.    
Am 07.09.2017 teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz, Fachbereich 42 „Koordination und Vollzug“, Betriebsstätte Itzehoe, der Ver-
waltung per Mail mit, dass eine Genehmigung für den Verkauf von Waren (Snacks 
und Getränke) mit einem mobilen Verkaufsfahrrad an der Hetlinger Schanze von 
dem LKN.SH nicht erteilt werden kann. Begründet wird dies mit einer weiteren Ver-
schmutzung des Deiches (Müllablagerung etc.)  
 
 
 
 
___________________ 
Riekhof 
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0079/2017/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 05.09.2017 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Ge-
meinde Hetlingen 

13.09.2017 öffentlich 

Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlin-
gen 

20.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Oberflächenwasserablauf Sportplatzgelände – evtl. Installation einer 
ACO Drain Entwässerung 
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Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0062/2017/HET/en 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.08.2017 

Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Ge-
meinde Hetlingen 

13.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 21.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 12.10.2017 öffentlich 

 

Müllverbrennungsanlage Bützfleth 
 
Sachverhalt: 
Im Sport-, Kultur- und Umweltausschuss wurde die Thematik nochmals näher be-
trachtet. 
Der Ausschuss bittet um einen aktuellen Sachstandsbericht, um in der nachfolgen-
den Finanzausschusssitzung über eine mögliche finanzielle Beteiligung der Gemein-
de Hetlingen zu entscheiden. 
 
Der aktuelle Sachstandsbericht wurde von der Bürgerinitiative eingereicht und liegt 
im Anhang bei. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen beschließt, der Bürgerinitiative-
Haseldorfer Marsch- gegen massive umweltbelastende Industriekonzentration in 
Stade, für die Beteiligung an den Klagekosten der BI-Bützfleth einen/ keinen Betrag 
in Höhe von ….. EUR zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Riekhof 
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Anlagen: 
aktueller Sachstandsbericht der BI-Bützfleth  
 
 
 



                    

                   Dr.-Ing. Wolfgang Werther 
                   25489 Haselau, Kreuzdeich 3 B 
                   Tel.. 04129 95313 
                   15.September 2017 

         

An das Amt Geest und Marsch Südholstein und die 
Bürgermeister/Gemeindevertreter der Gemeinden 
Hetlingen, Haseldorf, Haselau, Heist, Moorrege, Neuendeich, Seestermühe, 
Seester und Uetersen 
 

Sachstandsbericht zur MVA-Bützfleth. 

Gegen die 3. Teilgenehmigung und Betriebserlaubnis durch das GAA Lüneburg 
im November 2016 hat die Stadt Stade wegen veränderter Planung und Nut-
zung aus planungsrechtlicher Sicht Klage beim VG Stade eingereicht. Auch die 
BI-Bützfleth hat für einen dortigen Obstbauern wegen persönlicher Betroffen-

heit Klage eingereicht. 
Damit können alle gerichtsrelevanten Argumente unsererseits dort mit in diese 
Verfahren eingebunden werden und eine zusätzliche Klage unsererseits ist so-
mit nicht mehr notwendig. 
Alle von uns bislang festgestellten „Ungenauigkeiten“ in den Genehmigungsun-
terlagen sind den klagenden Parteien übermittelt und dort aufgenommen wor-
den; aber wir sind mit der Durchsicht noch nicht ganz fertig. 
 
Wichtig ist, wenn wir weiterhin unsere Belange mit einbringen wollen, dass die 
dortigen Parteien weiter vor Gericht bleiben und das bedeutet, dass auch wir 
uns dort finanziell mit einbringen müssen. 
Dies gilt insbesondere für die Finanzierung der BI-Bützfleth – dort Dr. Jochen 
Witt – der den klagenden Obstbauer freihalten muss, aber für das Verfahren, 
den Rechtsbeistand und für notwendige Gutachten noch nicht genügend Geld 
zusammen hat. Er hat neben der Sozietät Heinze aus Berlin nun auch die Sozie-
tät Günther aus Hamburg - mit Frau Dr. Verheyen - beauftragt. 
Die BI-Haseldorf stellt nach Rücksprache mit Herrn Neumann GUMS der BI-
Bützfleth 2000 € für ihren Rechtsbeistand zur Verfügung. 
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Rechtlich sehen wir darüber hinaus keine weitere Handlungsmöglichkeiten, da 
das GAA Lüneburg  gemäß ihres Auftrages nach den z.Zt. noch gültigen gesetzli-
chen Vorschriften – der 17. BImSchV – die 3. Teilgenehmigung und Betriebser-
laubnis erteilt hat. 
Die im BVT-Merkblatt für MVA (BVT = Best verfügbare Technik) angegebenen 
weitaus strengeren Grenzwerte sind noch nicht als EU-Gesetz  erlassen und 
damit nicht bindend. Dennoch gibt es MVA’n, die die Werte der 17.BImSch weit 
unterschreiten, wie z.B. die MVA Rugenberge in Hamburg. Aber dazu kann man 
einen Betreiber nicht zwingen; denn gesetzlich maßgebend ist die 17.BImSch 
mit ihren bedenklich hohen Grenzwerten. 
 
Was uns bleibt ist noch der Weg über die Politik. Die letzten Genehmigungen 
im November 2016 haben nur in Stade ausgelegen. Der gesamte Kreis Pinne-
berg als Hauptbetroffener ist mit diesen Genehmigungen überrumpelt worden. 
Hier könnte und müsste das MELUND – das Ministerium von Herrn Habek - we-
gen der Nichtbeteiligung eine Revision des Genehmigungsverfahrens  verlan-
gen und durchsetzen.  
Dazu wäre es äußerst hilfreich, wenn alle Bürgermeister und Gemeindevertre-
ter unter Führung des GUMS eine solche Forderung an das MELUND stellen; 
vielleicht mit der Frage warum wir in Schleswig-Holstein schlechtere Luft haben 
sollen als die Hamburger. 
 
Fazit: statt eigener Klageeinreichung sollten sich alle unsere Marschgemeinden 
geschlossen an den Klagekosten der BI-Bützfleth beteiligen, wie es einige be-
reits getan haben. 
 
Dr. Wolfgang Werther 



Sehr geehrte Frau Ostmeier,

mit Datum vom 06. Juli 2017 haben Sie sich per E-Mail in der o.a. 
Angelegenheit an Minister Dr. Habeck gewandt und diese E-Mail später 
auch an mich weitergeleitet.

In Ihrer Mail fragen Sie, wann und in welcher Form das Land Schleswig-
Holstein über das Vorhaben Informiert wurde, inwieweit es Möglichkeiten 
gibt, dass SH bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
eingebunden wird und wie das MELUND den möglichen 
Schadstoffeintrag in die Elbmarsch bewertet.

Information des Landes über das Vorhaben / Einbinden von SH in 
das Genehmigungsverfahren:

Das Projekt zur Errichtung eines Ersatzbrennstoff-(EBS)-Kraftwerks in 
Bützfleth hat eine längere Vorgeschichte. Im Jahre 2007 wurde ein 
Vorbescheidsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt 
(Erteilung des Bescheides am 10.01.2008).  In diesem Verfahren erfolgte 
auch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Rahmen dieses 
Vorbescheidsverfahrens wurden auch bereits aussagekräftige 
Unterlagen über die Auswirkungen der geplanten Anlage, insbesondere 
über Emissionen und Immissionen, in Form von Gutachten beim 
Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg eingereicht. Der Vorbescheid entschied 
darüber, dass das Betriebsgrundstück für die Errichtung und den Betrieb 
der EBS-Verbrennungsanlage geeignet ist und das Anlagenkonzept –
bei Einhaltung der Nebenbestimmungen des Bescheides – alle 
drittschützenden Genehmigungsvoraussetzungen des BImSchG erfüllt. 
Der Vorbescheid enthielt als Nebenbestimmung die einzuhaltenden 
Emissionsgrenzwerte und alle relevanten Auflagen zum Umweltschutz.   

Die erste Teilgenehmigung folgte dann im Juni 2008, die zweite Anfang 
2009 - jeweils ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. Von einer erneuten 
Auslegung der Unterlagen kann abgesehen werden, wenn keine 
Umstände darzulegen sind, die nachteilige Auswirkungen für die 
Nachbarschaft besorgen lassen.

Das dritte Teilgenehmigungsverfahren wurde jetzt ebenfalls als nicht 
förmliches Verfahren ohne Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 
Unter anderem werden in dem zugehörigen Bescheid die 
Emissionsgrenzwerte an die seit 2013 geltenden, niedrigeren Werte der 
Verordnung über die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen (17. 
BImSchV) angepasst.  Mehrere Widersprüche gegen die Genehmigung 
wurden vom Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg zurückgewiesen. Die 
Genehmigung wird gegenwärtig von der Stadt Stade beim 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg beklagt. Der Bescheid ist nach 
Aussage des Gewerbeaufsichtsamtes Lüneburg noch nicht 
bestandskräftig.

Im Vorbescheidsverfahren wurde das Vorhaben 2007 auch auf 
schleswig-Holsteinischer Seite – und zwar in den  Uetersener 
Nachrichten - öffentlich bekannt gemacht. Über die Verfahren, die bis 
2009 durchgeführt wurden, hatte sowohl das damalige Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume als auch das Staatliche 
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Umweltamt Itzehoe Kenntnis.

Mit Datum vom 14.11.2016 hat das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg der 
EBS Stade Besitz GmbH die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
zum Weiterbau und Betrieb einer Anlage zur Verbrennung von nicht 
gefährlichen Abfällen mit einem Durchsatz von 205 000 t pro Jahr am 
Standort Stade, Gemarkung Bützfleth erteilt. Das MELUND hat von 
dieser Genehmigung aus der Presse erfahren. Das MELUND hat sich 
aktuell anlässlich der Beschwerden über das Verfahren informiert und 
hat keine Anhaltspunkte für Beanstandungen festgestellt.

Eine formale Einbindung in ein Verfahren, bei dem keine weiteren oder 
anderen nachteiligen Auswirkungen zu besorgen sind, ist nicht 
vorgeschrieben. Gleichwohl wäre es bei einer derart langen 
Unterbrechung des Vorhabens gut gewesen, wenn die 
Genehmigungsbehörde die Partnerbehörden in Schleswig-Holstein über 
den Fortgang informiert hätte.   

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt für 
Einwender auch formal wohl nicht mehr möglich sein wird, niedrigere / 
andere Grenzwerte zu fordern. Bereits mit dem Vorbescheid waren die 
Grenzwerte festgelegt worden und sind mit der dritten Teilgenehmigung 
an die fortgeschriebenen, niedrigeren Werte angepasst worden. Nach § 
11 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) gilt folgendes: Ist 
ein Vorbescheid erteilt worden, können nach dessen Unanfechtbarkeit im 
weiteren Verfahren zur Genehmigung und Errichtung des Betriebs keine 
Einwendungen mehr auf Grund von Tatsachen erhoben werden, die 
nach den ausgelegten Unterlagen hätten vorgebracht werden können. 
Gegen den Vorbescheid war zwar Widerspruch eingelegt worden. Dieser 
wurde nach hier vorliegenden Informationen jedoch zurückgezogen. Für 
die Klagebefugnis gilt das gleiche.

Bewertung des Schadstoffeintrages in die Elbmarsch:

Der Vorbescheid des Gewerbeaufsichtsamtes Lüneburg aus dem Jahr 
2008 führt aus, dass die in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft genannten Irrelevanzschwellen durch das Vorhaben deutlich 
unterschritten würden. Grundlage für diese Einschätzung war eine 
Immissionsprognose des TÜV Nord aus dem Jahr 2006. Nach dem 
Gutachten tritt die maximale Zusatzbelastung sowohl bei den 
gasförmigen als auch bei den staubförmigen 
Luftschadstoffen  nordöstlich des geplanten Standortes in einem nicht 
bebauten, landwirtschaftlich genutzten Bereich in etwa 2.200 m 
Entfernung vom geplanten EBS-Kraftwerk auf (nach dem Gutachten im 
Bereich. Pagensand). Die Zusatzbelastung durch die Luftschadstoffe lag 
danach am Hauptaufpunkt im Jahresmittel bei deutlich ≤ 1 % der Jahres-
Immissionswerte der TA Luft und war damit als irrelevant einzustufen. 
Eine erneute Bewertung mit den abgesenkten Grenzwerten der 3. 
Teilgenehmigung – insbesondere für Gesamtstaub (Halbierung des 
Tagesmittelwertes) und Stickstoffoxiden - würde eine weitere 
Verbesserung zeigen.

Es trifft zu, dass der Kreis Pinneberg – Haseldorfer Marsch betroffen ist, 
dies aber gemäß TA Luft durch eine irrelevante Zusatzbelastung.

2



Im Hinblick auf die Anforderungen gemäß § 34 des 
Bundesnaturschutzgesetzes wurden im Vorbescheidsverfahren 2008 
folgende NATURA 2000 Gebiete betrachtet: EU-Vogelschutzgebiete 
Unterelbe (EU-Melde-Nr. DE 2121-401) und Unterelbe bis Wedel (DE 
2323-401) sowie die FFH-Gebiete Unterelbe (EU-Melde-Nr. 2018-331) 
und schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen (EU-
Melde-Nr. DE 2323-392). Das geplante Projekt führe weder einzeln noch 
im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Unterelbe“ 
sowie des EU-Vogelschutzgebietes „Unterelbe“.

Die in Kürze der Zeit mögliche Prüfung hat ergeben, dass die 
Genehmigung für die EBS Stade Besitz GmbH auf der Grundlage des 
geltenden Rechts erteilt wurde. Die Prüfergebnisse des 
Gewerbeaufsichtsamtes Lüneburg sind plausibel und entsprechen den 
Vorschriften.

Für etwaige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen
Sönke Wendland

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
Koordinierungsstelle
Landtagsverbindungsreferent
V KSt 3
Mercatorstraße 3
24106 Kiel
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BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 

Beschlussorgan:  
Amtsausschuss Amt Geest 
und Marsch Südholstein 

Sitzung vom:  
17.07.2017 

Niederschrift zur Sitzung 
Amt-AA/003/2017 

Auszug: 
zu 5 
öffentlich 

Bau einer Müllverbrennungsanlage auf der anderen Elbseite (Stade) 

 
 

 
Az:   
Herr Rißler begrüßt zu diesen Tagesordnungspunkt Herrn Dr. Werther 
von der „Bürgerinitiative Haseldorfer Marsch gegen massive, 
umweltbelastende Industriekonzentration in Stade“. Herr Dr. Werther 
berichtet über die Aktivitäten der Bürgerinitiative.  
Die Bürgerinitiative hat sich in den letzten Jahren vor allem gegen den 
geplanten Bau von drei Kohlekraftwerken engagiert. 
Die Planungen für zwei Kohlekraftwerke wurden zwischenzeitlich 
eingestellt. Im Herbst wird voraussichtlich über die laufenden Klagen 
zum verbliebenen geplanten Kohlekraftwerk entschieden.   
Derzeit konzentriert sich das Engagement gegen die geplante 
Inbetriebnahme einer Müllverbrennungsanlage mit Standort in Bützfleth. 
Für die Müllverbrennungsanlage wurde eine Betriebserlaubnis erteilt. 
Widersprüche gegen die Betriebserlaubnis wurden abgewiesen. In 
welchem Umfange die öffentliche Beteiligungen und Planauslegungen 
stattgefunden haben, ist momentan noch undurchsichtig. 
Über die Landtagsabgeordnete Frau Ostmeier wurde zunächst das 
Umweltministerium des Landes Schleswig-Holstein um Klärung gebeten, 
ob eine Information und Einbindung bei der emissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung erfolgte. Eine Bewertung über den möglichen 
Schadstoffeitrag wurde erbeten. 
Herr Dr. Werther betont, dass die Bürgerinitiative einerseits dringend 
Verstärkung in der Mitarbeit und andererseits eine politische 
Unterstützung in der Sache benötigt. 
Insbesondere die fehlende Auslegung sowie Beteiligung bedarf weiterer 
Klärung und die Notwendigkeit der Wiedererrichtung der Messstation am 
Pinnau-Sperrwerk wird als vordringlich erachtet. 
 
Herr Steuer begrüßt die Arbeit der Bürgerinitiative und regt an, auch 
andere Verbände und Organisationen (z.B. Bürgerinitiative Wedel oder 
Arge Umweltschutz Haseldorfer Marsch)  einzubinden.    
Hinsichtlich möglicher Immissionskonzentration kann gegebenenfalls auf 
das Emissionskataster zurückgegriffen werden. 
 
Bürgermeister Herrmann erklärt, dass in Abstimmung mit der 
Bürgerinitiative keine Klage gegen die Betriebsgenehmigung erhoben 
wurde, da wenig Aussicht auf Erfolg gesehen wurde. Die Bemühungen 
richten sich momentan auf eine möglichst umfassende Erfassung und 
Kontrolle der Immissionswerte der Müllverbrennungsanlage und die 
Klärung, wo der Müll tatsächlich herkommen soll. 
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Herr Rahn plädiert dafür, die „Bürgerinitiative Haseldorfer Marsch gegen 
massive, umweltbelastende Industriekonzentration in Stade“  in ihrem 
Engagement gegen die Inbetriebnahme einer Müllverbrennungsanlage 
zu unterstützen.  
Herr Rahn beantragt, ein politisches Signal zu setzen und der 
Bürgerinitiative   einen Betrag in Höhe von 1.000 € für das notwendige 
Engagement gegen die Inbetriebnahme der Müllverbrennungsanlage in 
Bützfleth zur Verfügung zu stellen.  
 
 

 Beschluss: 
Der Amtsausschuss beschließt, ein politisches Signal zu setzen und der 
„Bürgerinitiative Haseldorfer Marsch gegen massive, umweltbelastende 
Industriekonzentration in Stade“  einen Betrag in Höhe von 1.000 € für 
das notwendige Engagement gegen die Inbetriebnahme der 
Müllverbrennungsanlage in Bützfleth zur Verfügung zu stellen.  
 
 

 mehrheitlich beschlossen 
 Abstimmungsergebnis: Ja: 20  Nein: 3  Enthaltung: 5   
  
 
 
 



  

 
 
   
    
    
    
 
    
  
 

   
Öffnungszeiten:  Bankverbindungen der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein: 

 
montags-freitags 08.00 - 12.00 Uhr 
montags 14.00 - 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Die Öffnungszeiten der Gemeindebüros 
finden Sie auf unserer Website) 

 Volksbank Pinneberg – Elmshorn eG  
Kto.- Nr.: 43557090 (BLZ 221 914 05) 
BIC: GENODEF1PIN 
IBAN: DE88 221 914 0500 4355 7090 

Raiffeisenbank Elbmarsch eG 
Kto.-Nr.: 0000041998 (BLZ 221 631 14) 
BIC:GENODEF1HTE 
IBAN:DE10 221 631 1400 0004 1998 

 

Amt GuMS * Amtsstraße 12 * 25436 Moorrege 

Der Amtsdirektor 
Fachbereich Zentrale Dienste 
Amtsstraße 12 

25436 Moorrege 

Tel. (Zentrale): 04122-854-0 

Fax (zentral): 04122-854-140 

www.amt-gums.de 

 
 

                          Amt Geest und Marsch Südholstein 

Bürgermeisterin  
Monika Riekhof 
 
Im Hause 

 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  

Frau Bornholdt  

Tel.: 04122-854-139 

Fax: 04122-854-239 

bornholdt@amt-gums.de 

Az:  

(bitte bei Schriftverkehr immer angeben) 
 

Moorrege, 18.09.2017 
 
Internetauftritt der Gemeinde Hetlingen 
 
 
Sehr geehrte Frau Riekhof, 
 
die Einbindung der Website der Gemeinde Hetlingen in die des Amtes Geest und Marsch Süd-
holstein steht bevor.   
 
Die heutige Website wurde im Jahre 2014 entwickelt. Damals wurde festgelegt, dass jede Ge-
meinde mit ihren individuellen Inhalten einen eigenen Bereich auf der Website des Amtes er-
hält. Es wurde dazu vereinbart, dass die Kosten, die der einzelne Auftritt einer Gemeinde für die 
Entwicklung bzw. Gestaltung in Anspruch nimmt, von der jeweiligen Gemeinde selbst zu tragen 
sind. Die laufenden Kosten für die Pflege des gesamten Auftritts und das Providing trägt das 
Amt. In Anbetracht der damaligen Vorgehensweise wären nunmehr auch die Kosten für die 
Entwicklung des Auftritts Ihrer Gemeinde entsprechend selbst zu tragen. 
 
Unser Provider hat die Kosten für die Einbindung wie folgt kalkuliert: 
 
Für die Arbeiten rechnen sie mit höchstens 5 Tagen. Darin ist die Übernahme der Inhalte inklu-
sive redaktioneller Aufbereitung enthalten. Für einen Manntag (8 Stunden) berechnen Sie einen 
Stundensatz in Höhe von 100,00 € zzgl. MwSt. 
 

Tag 1 8 Stunden  X 119,00 € = 952,00 € 

Tag 2 8 Stunden X 119,00 € = 952,00 € 

Tag 3 8 Stunden X 119,00 € = 952,00 € 

Tag 4 8 Stunden X 119,00 € = 952,00 € 

Tag 5 8 Stunden X 119,00 € = 952,00 € 

     

Gesamt:    = 4.760,00 € 

 
 
Das Gesamtergebnis wird durch die 3 Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen gleicher-
maßen geteilt: 4.760,00 € / 3 = 1.586,67 €. 
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Für die Finanzierung des bezifferten Aufwands stehen aktuell keine Haushaltsmittel zur Verfü-
gung, so dass diese Finanzierung als überplanmäßige Ausgabe von der Gemeindevertretung 
zu genehmigen ist.  
 
 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
Bornholdt  
 
 
 
 

1) FBL Wulff zur Kenntnis 
 

2) Bürgermeisterin Riekhof mit der Bitte um Zustimmung 
 

3) Erteilung des Auftrages 
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